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Dringlicher Antrag der Fraktion  

DIE LINKE  
 
 

 
Vertraulichkeitserklärung   
 
 
Die BV empfiehlt, dass die generellen Vertraulichkeitserklärungen für jegliche Bauvorhaben 
durch das Bezirksamt nicht weiter pauschal verfügt, sondern im Einzelfall – zumindest, 
sofern es öffentliche Interessen betrifft – begründet. 

Einem im Bauausschuss von dem Rechtsamtsleiter Farries vorgetragenen Rechtsgutachten 
zufolge hat das Bezirksamt, vertreten durch die Bauprüf, zwar das Recht, Vorgänge als 
vertraulich zu deklarieren, dass das Bezirksverwaltungsgesetz aber nicht vorschreibt, dass 
dies zwingend generell gelten müsse. 

 
 
Petitum: Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten.  


